
 

             SATZUNG                vom 11.02.2024 

§ 1 Name und Sitz des Vereins, Geschäftsjahr  

(1) Der Verein führt den Namen „NATUR RAUM RÜGEN“. Er soll in das Vereinsregister 
eingetragen werden und führt danach den Zusatz „e.V.".  
(2) Sitz des Vereins ist 18574 Gustow.  
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  
 
§ 2 Zweck, Gemeinnützigkeit des Vereins  

(1) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.  

 

(2) Der Zweck des Vereins ist die Förderung von  

- Kunst und Kultur,  

- Natur- und Umweltschutz, Landschaftspflege, Umweltbildung 

- sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit,  

- internationaler Gesinnung und kultureller Toleranz 

- Kriminalprävention 

- Gleichberechtigung von Frauen und Männern 

- Sport und Körperarbeit 

- Gesundheitsprävention 

- Bürgerschaftlichem Engagement 

- Bewahren und Vermitteln von Traditionellem Handwerk zum Zweck der Erhaltung und 

zum Schutz des Kulturerbes 

 

(3) Entwicklung und Durchführung der Satzungszwecke durch: 

- naturpädagogische, künstlerische, kunstpädagogische, handwerkliche, körperliche und 

andere theoretische sowie praktische Bildungsangebote, Workshops 

- durch und bei Kunstausstellungen, Konzerten, Tanzveranstaltungen, Filmprojekten, 

Theateraufführungen, Lesungen, Kabarett und Open-Air-Events 

- kulturpädagogische Partnerschaft mit Familien, Schulen, Kinder -und 

Jugendeinrichtungen 

- tätige Mitgliedschaft der Vereinsmitglieder. 

 

(4) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die 

Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des Vereins.  

(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 

unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.  

 
 

 

§ 3 Erwerb der Mitgliedschaft  

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden.  



 
(2) Die Aufnahme in den Verein ist schriftlich beim Vorstand zu beantragen. Bei Minderjährigen 
ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen Vertreter zu stellen. Der Vorstand entscheidet 
über den Aufnahmeantrag nach freiem Ermessen. Eine Ablehnung des Antrags muss er 
gegenüber dem Antragsteller nicht begründen.  
 
(3) Auf Vorschlag des Vorstands kann die Mitgliederversammlung Mitglieder oder sonstige 
Personen, die sich um den Verein besonders verdient gemacht haben, zu Ehrenmitgliedern 
und/oder Fördermitglieder auf Lebenszeit ernennen.  
 
§ 4 Beendigung der Mitgliedschaft  

(1) Die Mitgliedschaft im Verein endet durch Tod (bei juristischen Personen mit deren 
Erlöschen), Austritt oder Ausschluss.  
 
(2) Der Austritt ist schriftlich gegenüber dem Vorstand zu erklären. Der Austritt kann nur mit 
einer Frist von drei Monaten zum Ende des Geschäftsjahres erklärt werden.  
 
(3) Ein Mitglied kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn es a) schuldhaft das Ansehen oder die Interessen des Vereins 
in schwerwiegender Weise schädigt oder b) mehr als drei Monate mit der Zahlung seiner 
Aufnahmegebühr oder seiner Mitgliedsbeiträge im Rückstand ist und trotz schriftlicher Mahnung 
unter Androhung des Ausschlusses die Rückstände nicht eingezahlt hat. Dem Mitglied ist 
Gelegenheit zu geben, in der Mitgliederversammlung zu den Gründen des Ausschlusses 
Stellung zu nehmen. Diese sind ihm mindestens zwei Wochen vorher mitzuteilen.  
 
§ 5 Rechte und Pflichten der Mitglieder  
 
(1) Jedes Mitglied hat das Recht, die Einrichtungen des Vereins zu nutzen und an 
gemeinsamen Veranstaltungen teilzunehmen. Jedes Mitglied hat gleiches Stimm- und 
Wahlrecht in der Mitgliederversammlung.  
 
(2) Jedes Mitglied hat die Pflicht, die Interessen des Vereins zu fördern, insbesondere 
regelmäßig seine Mitgliedsbeiträge zu leisten und, soweit es in seinen Kräften steht, das 
Vereinsleben durch seine Mitarbeit zu unterstützen.  
 
§ 6 Aufnahmegebühr und Mitgliedsbeiträge  
 
(1) Jedes Mitglied hat einen im Voraus fällig werdenden monatlichen Mitgliedsbeitrag zu 
entrichten.  
 
(2) Die Höhe der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge wird von der 
Mitgliederversammlung festgelegt.  
 
(3) Ehrenmitglieder sind von der Aufnahmegebühr und den Mitgliedsbeiträgen befreit.  
 
§ 7 Organe des Vereins  
Organe des Vereins sind der Vorstand und die Mitgliederversammlung.  

§ 8 Vorstand  
 
(1) Der Vorstand besteht aus mind. 3 und max.5 Vorstandsmitgliedern und setzt sich 
zusammen aus: 1.Vorsitzende/r, 2.Vorsitzende/r, Schatzmeister bzw. mind. 2, max. 3 
Beisitzern.  
Mindestens 2 Mitglieder des Vorstands sind entscheidungsbefugt. 
 
(2) Der Verein wird durch zwei Vorstandsmitglieder gemeinsam vertreten. 
Durch einfachen Beschluss der Mitgliederversammlung kann allen oder 



einzelnen Vorstandsmitgliedern Einzelvertretungsbefugnis und/oder Befreiung von den 
Beschränkungen des § 181 BGB16 erteilt werden.  
 
(3) Die Mitglieder des Vorstands üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. 
Auf Beschluss der Mitgliederversammlung können sie eine angemessene 
Aufwandspauschale bis zur Höhe der Ehrenamtspauschale des § 3 Nr.26a EStG erhalten. 
 
§ 9 Aufgaben des Vorstands  
 
Dem Vorstand des Vereins obliegen die Vertretung des Vereins nach § 26 BGB und die 
Führung seiner Geschäfte. Er hat insbesondere folgende Aufgaben: 
a) die Einberufung und Vorbereitung der Mitgliederversammlungen einschließlich der  
Aufstellung der Tagesordnung, b) die Ausführung von Beschlüssen der 
Mitgliederversammlung, c) die Verwaltung des Vereinsvermögens und die Anfertigung des 
Jahresberichts, d) die Aufnahme neuer Mitglieder.  

 
§ 10 Bestellung des Vorstands  
 
(1) Die Mitglieder des Vorstands werden von der Mitgliederversammlung für die Dauer von zwei 
Jahren einzeln gewählt. Mitglieder des Vorstands können nur Mitglieder des Vereins sein; mit 
der Mitgliedschaft im Verein endet auch die Mitgliedschaft im Vorstand. Die Wiederwahl oder 
die vorzeitige Abberufung eines Vorstandsmitglieds durch die Mitgliederversammlung ist 
zulässig. Ein Vorstandsmitglied bleibt nach Ablauf der regulären Amtszeit bis zur Wahl seines 
Nachfolgers im Amt.  
 
(2) Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus dem Vorstand aus, so sind die verbleibenden Mitglieder 
des Vorstands berechtigt, ein Mitglied des Vereins bis zur Wahl des Nachfolgers durch die 
Mitgliederversammlung in den Vorstand zu wählen.  
 
§ 11 Beratung und Beschlussfassung des Vorstands  
 
(1) Der Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. Die Sitzungen werden vom Vorsitzenden, bei 
dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter, einberufen. Eine Einberufungsfrist von einer 
Woche soll eingehalten werden. Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mindestens zwei 
Mitglieder anwesend sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung die seines/r Stellvertreters/In. Es besteht die 
Möglichkeit einer Stimmübertragung per Stimmübertragungsvollmacht. 
 
(2) Die Beschlüsse des Vorstands sind zu protokollieren. Das Protokoll ist vom Protokollführer 
sowie vom Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung von seinem Stellvertreter oder einem 
anderen Mitglied des Vorstands zu unterschreiben.  
 
(3) Die Sitzungen können auch Online abgehalten werden. 
 
 
§ 12 Aufgaben der Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlung ist zuständig für die Entscheidungen in folgenden Angelegenheiten:  
a) Änderungen der Satzung,  
b) Beschlüsse im Sinne des Vereinszwecks  
c) die Ernennung von Ehrenmitgliedern sowie der Ausschluss von Mitgliedern aus dem Verein 
d) die Wahl und die Abberufung der Mitglieder des Vorstands, e) die Entgegennahme des 
Jahresberichts und die Entlastung des Vorstands f) die Auflösung des Vereins g) die 
Festsetzung der Aufnahmegebühr und der Mitgliedsbeiträge, 

 



§ 13 Mitgliederversammlung 
 
(1) Mindestens einmal im Jahr, möglichst im ersten Quartal, ist vom Vorstand eine ordentliche 
Mitgliederversammlung einzuberufen. Die Einberufung erfolgt in Textform unter Einhaltung 
einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tagesordnung.  
 
(2) Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. Jedes Vereinsmitglied kann bis spätestens eine 
Woche vor der Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich eine Ergänzung der 
Tagesordnung beantragen. Über den Antrag entscheidet der Vorstand. Über Anträge zur 
Tagesordnung, die vom Vorstand nicht aufgenommen wurden oder die erstmals in der 
Mitgliederversammlung gestellt werden, entscheidet die Mitgliederversammlung mit der 
Mehrheit der Stimmen der anwesenden Mitglieder; dies gilt nicht für Anträge, die eine Änderung 
der Satzung, Änderungen der Mitgliedsbeiträge oder die Auflösung des Vereins zum 
Gegenstand haben.  
 
(3) Der Vorstand hat eine außerordentliche Mitgliederversammlung einzuberufen, wenn es das 
Interesse des Vereins erfordert oder wenn mindestens ein Zehntel der Mitglieder dies schriftlich 
unter Angabe des Zwecks und der Gründe beantragt.  
 
(4) Mitgliederversammlungen werden grundsätzlich als Präsenzversammlung 
abgehalten. Sofern dem keine zwingenden gesetzlichen Regelungen 
entgegenstehen, kann die Mitgliederversammlung auch auf elektronischem 
Weg (virtuelle Versammlung) oder in einer gemischten Versammlung aus anwesenden und 
online teilnehmenden Mitgliedern abgehalten werden. 
Zulässig ist dabei die Nutzung jeder Art der Telekommunikation und Datenübertragung, auch in 
Kombination verschiedener Verfahren, die Ton- (und Bild-) Übertragung aller Redebeiträge 
sowohl der in Präsenz als auch der online teilnehmenden Mitglieder von und an diese 
garantiert, sodass das Rede-, Antrags- und Auskunftsrecht auch der 
online teilnehmenden Mitglieder gesichert sind. Der Vorstand entscheidet über die Form der 
Abhaltung der Mitgliederversammlung.  
 
§ 14 Beschlüsse der Mitgliederversammlung 
 
(5) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn ordnungsgemäß geladen wurde und 
mehr als die Hälfte der Mitglieder anwesend ist. Bei Beschlussunfähigkeit schließt der/die 
Vorsitzende die Sitzung ohne Aussprache und lädt entsprechend § 13 Abs. 6 mit gleichbleibender 
Tagesordnung ein. Diese Mitgliederversammlung ist in jedem Fall beschlussfähig. Beschlüsse 
der Mitgliederversammlung sind per Niederschrift niederzulegen welche vom Versammlungsleiter 
und dem Schriftführer zu unterzeichnen sind   
die Beschlüsse in einem vom Protokollführer zu unterschreibenden Protoko ll niederzulegen  

 
(6) Ist die Beschlussfähigkeit nicht gegeben, so ist unverzüglich eine weitere 
Mitgliederversammlung mit derselben Tagesordnung einzuberufen, die vor Ablauf von 4 Wochen 
seit diesem Versammlungstag stattzufinden hat. In der Einladung ist darauf hinzuweisen, dass 
die neue Mitgliederversammlung ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder 
beschlussfähig ist. 
 

(7) die Beschlüsse in einem vom Protokollführer zu unterschreibenden Protoko ll niederzulegen  

(8) Eine Abschrift des Protokolls ist den Mitgliedern innerhalb von drei Wochen nach der 
Versammlung zu übersenden. Geht innerhalb weiterer vier Wochen kein Widerspruch ein, gilt 
das Protokoll als genehmigt. 
 

 
§ 15 Finanzierung  
 
(1) Die Finanzierung des Vereins kann durch Geld- und Sachmittel erfolgen. Im Einzelnen:  

- Mitgliedsbeiträge 
- Einnahmen aus dem wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb oder Sponsoring. 
- Spenden 



- Zuschüsse von öffentlichen Einrichtungen und Trägern 
 
 
- Zuwendung Dritter, z.B. Verbände und Vereine 
- Privatpersonen  
 

 
§ 16 Auflösung des Vereins, Beendigung aus anderen Gründen,  
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke  
(1) Im Falle der Auflösung des Vereins sind der Vorsitzende des Vorstandes und sein 
Stellvertreter gemeinsam vertretungsberechtigte LiquidatorInnen, falls die  
Mitgliederversammlung keine anderen Personen beruft. 

 
(2) Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das  
Vermögen des Vereins an den gemeinnützigen Verein „Stralsunder Hospizverein  
e.V.". 
 
(3) Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn dem Verein die 
Rechtsfähigkeit entzogen wurde.  
 
§ 17 Inkraftsetzung 

Diese Satzung tritt mit der Eintragung in das Register in Kraft. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


